
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2020/2/20 5Ob19/16d,
5Ob218/19y

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.02.2020

file:///


Norm

WEG 2002 §16 Abs2

WEG 2002 §52 Abs1 Z2

1. WEG 2002 § 16 heute

2. WEG 2002 § 16 gültig ab 01.09.2024 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 92/2024

3. WEG 2002 § 16 gültig von 01.01.2022 bis 31.08.2024 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 222/2021

4. WEG 2002 § 16 gültig von 01.07.2002 bis 31.12.2021

1. WEG 2002 § 52 heute

2. WEG 2002 § 52 gültig ab 01.01.2022 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 222/2021

3. WEG 2002 § 52 gültig von 01.08.2018 bis 31.12.2021 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 58/2018

4. WEG 2002 § 52 gültig von 01.05.2011 bis 31.07.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 111/2010

5. WEG 2002 § 52 gültig von 01.10.2006 bis 30.04.2011 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 124/2006

6. WEG 2002 § 52 gültig von 01.01.2005 bis 30.09.2006 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 113/2003

7. WEG 2002 § 52 gültig von 01.07.2002 bis 31.12.2004

Rechtssatz

Das Gericht spricht im außerstreitigen Verfahren nach nunmehr § 16 iVm § 52 Abs 1 Z 2 WEG 2002 nicht gesondert

über individuelle Einreden jener Wohnungseigentümer, die  dem Änderungsbegehren nicht zugestimmt haben, ab. Die

Änderung kann somit auch nicht im Verhältnis zu jenen Wohnungseigentümern, deren Einwände das

Außerstreitgericht nach den Kriterien des § 16 Abs 2 WEG 2002 für gerechtfertigt hält, untersagt und gegenüber den

anderen Wohnungseigentümern genehmigt werden. Wird die Genehmigung letztlich versagt, hat die Änderung zu

unterbleiben, auch wenn einzelne Wohnungseigentümer bereits außergerichtlich zugestimmt oder ihr im Verfahren

nicht (mehr) widersprochen haben. Die Sachentscheidung muss zwingend für und gegen alle Wohnungseigentümer

gleich lauten. Diese einheitliche Beschlusswirkung ergibt sich aus der BeschaAenheit des Rechtsverhältnisses zwischen

den Wohnungseigentümern, das die Zustimmung aller (übrigen) und nicht nur einzelner Teilhaber fordert.Das Gericht

spricht im außerstreitigen Verfahren nach nunmehr Paragraph 16, in Verbindung mit Paragraph 52, Absatz eins, ZiAer

2, WEG 2002 nicht gesondert über individuelle Einreden jener Wohnungseigentümer, die  dem Änderungsbegehren

nicht zugestimmt haben, ab. Die Änderung kann somit auch nicht im Verhältnis zu jenen Wohnungseigentümern,

deren Einwände das Außerstreitgericht nach den Kriterien des Paragraph 16, Absatz 2, WEG 2002 für gerechtfertigt

hält, untersagt und gegenüber den anderen Wohnungseigentümern genehmigt werden. Wird die Genehmigung

letztlich versagt, hat die Änderung zu unterbleiben, auch wenn einzelne Wohnungseigentümer bereits außergerichtlich

zugestimmt oder ihr im Verfahren nicht (mehr) widersprochen haben. Die Sachentscheidung muss zwingend für und

gegen alle Wohnungseigentümer gleich lauten. Diese einheitliche Beschlusswirkung ergibt sich aus der BeschaAenheit

des Rechtsverhältnisses zwischen den Wohnungseigentümern, das die Zustimmung aller (übrigen) und nicht nur

einzelner Teilhaber fordert.
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